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Auszüge aus der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für 
unbestrittene Forderungen 
 
 
Artikel 2 
 
Anwendungsbereich 
 
(1) Diese Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf die Art 
der Gerichtsbarkeit ankommt. Sie erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen, 
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten sowie die Haftung des Staates für Handlungen oder 
Unterlassungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte ("acta jure imperii"). 
 
(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf 
 
a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche Vertretung 
von natürlichen Personen, die ehelichen Güterstände, das Gebiet des Erbrechts 
einschließlich des Testamentsrechts; 
 
b) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren; 
 
c) die soziale Sicherheit; 
 
d) die Schiedsgerichtsbarkeit. 
 
(3) In dieser Verordnung bedeutet der Begriff "Mitgliedstaaten" die Mitgliedstaaten mit 
Ausnahme Dänemarks. 
 
 
Artikel 3 
 
Vollstreckungstitel, die als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt werden 
 
(1) Diese Verordnung gilt für Entscheidungen, gerichtliche Vergleiche und öffentliche 
Urkunden über unbestrittene Forderungen. 
Eine Forderung gilt als "unbestritten", wenn 
 
a) der Schuldner ihr im gerichtlichen Verfahren ausdrücklich durch Anerkenntnis oder durch 
einen von einem Gericht gebilligten oder vor einem Gericht im Laufe eines Verfahrens 
geschlossenen Vergleich zugestimmt hat oder 
 
b) der Schuldner ihr im gerichtlichen Verfahren zu keiner Zeit nach den maßgeblichen 
Verfahrensvorschriften des Rechts des Ursprungsmitgliedstaats widersprochen hat oder 
 
c) der Schuldner zu einer Gerichtsverhandlung über die Forderung nicht erschienen oder 
dabei nicht vertreten worden ist, nachdem er zuvor im gerichtlichen Verfahren der Forderung 
widersprochen hatte, sofern ein solches Verhalten nach dem Recht des 
Ursprungsmitgliedstaats als stillschweigendes Zugeständnis der Forderung oder des vom 
Gläubiger behaupteten Sachverhalts anzusehen ist oder 
 
d) der Schuldner die Forderung ausdrücklich in einer öffentlichen Urkunde anerkannt hat. 
 
(2) Diese Verordnung gilt auch für Entscheidungen, die nach Anfechtung von als 
Europäischer Vollstreckungstitel bestätigten Entscheidungen, gerichtlichen Vergleichen oder 
öffentlichen Urkunden ergangen sind. 
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Artikel 6 
 
Voraussetzungen für die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel 
 
(1) Eine in einem Mitgliedstaat über eine unbestrittene Forderung ergangene Entscheidung 
wird auf jederzeitigen Antrag an das Ursprungsgericht als Europäischer Vollstreckungstitel 
bestätigt, wenn 
 
a) die Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar ist, und 
 
b) die Entscheidung nicht im Widerspruch zu den Zuständigkeitsregeln in Kapitel II 
Abschnitte 3 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 steht, und 
 
c) das gerichtliche Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat im Fall einer unbestrittenen 
Forderung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) den Voraussetzungen des 
Kapitels III entsprochen hat, und 
 
d) die Entscheidung in dem Mitgliedstaat ergangen ist, in dem der Schuldner seinen 
Wohnsitz im Sinne von Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 hat, sofern 
- die Forderung unbestritten im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) ist, 
- sie einen Vertrag betrifft, den eine Person, der Verbraucher, zu einem Zweck geschlossen 
hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden 
kann und 
- der Schuldner der Verbraucher ist. 
 
(2) Ist eine als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte Entscheidung nicht mehr 
vollstreckbar oder wurde ihre Vollstreckbarkeit ausgesetzt oder eingeschränkt, so wird auf 
jederzeitigen Antrag an das Ursprungsgericht unter Verwendung des Formblatts in Anhang 
IV eine Bestätigung der Nichtvollstreckbarkeit bzw. der Beschränkung der Vollstreckbarkeit 
ausgestellt. 
 
(3) Ist nach Anfechtung einer Entscheidung, die als Europäischer Vollstreckungstitel gemäß 
Absatz 1 bestätigt worden ist, eine Entscheidung ergangen, so wird auf jederzeitigen Antrag 
unter Verwendung des Formblatts in Anhang V eine Ersatzbestätigung ausgestellt, wenn 
diese Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar ist; Artikel 12 Absatz 2 bleibt 
davon unberührt. 
 
 
Artikel 12 
 
Anwendungsbereich der Mindestvorschriften 
 
(1) Eine Entscheidung über eine unbestrittene Forderung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b) oder c) kann nur dann als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt werden, 
wenn das gerichtliche Verfahren im Ursprungsmitgliedstaat den verfahrensrechtlichen 
Erfordernissen nach diesem Kapitel genügt hat. 
 
(2) Dieselben Erfordernisse gelten auch für die Ausstellung der Bestätigung als Europäischer 
Vollstreckungstitel oder einer Ersatzbestätigung im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 für eine 
Entscheidung, die nach Anfechtung einer Entscheidung ergangen ist, wenn zum Zeitpunkt 
dieser Entscheidung die Bedingungen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) erfuellt 
sind. 
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Artikel 20 
 
Vollstreckungsverfahren 
 
(1) Unbeschadet der Bestimmungen dieses Kapitels gilt für das Vollstreckungsverfahren das 
Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats. 
Eine als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte Entscheidung wird unter den gleichen 
Bedingungen vollstreckt wie eine im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangene Entscheidung. 
 
(2) Der Gläubiger ist verpflichtet, den zuständigen Vollstreckungsbehörden des 
Vollstreckungsmitgliedstaats Folgendes zu übermitteln: 
 
a) eine Ausfertigung der Entscheidung, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen 
Voraussetzungen erfuellt, und 
 
b) eine Ausfertigung der Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel, die die für ihre 
Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfuellt, und 
 
c) gegebenenfalls eine Transkription der Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel 
oder eine Übersetzung dieser Bestätigung in die Amtssprache des 
Vollstreckungsmitgliedstaats oder - falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen 
gibt - nach Maßgabe der Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats in die Verfahrenssprache 
oder eine der Verfahrenssprachen des Ortes, an dem die Vollstreckung betrieben wird, oder 
in eine sonstige Sprache, die der Vollstreckungsmitgliedstaat zulässt. Jeder Mitgliedstaat 
kann angeben, welche Amtssprache oder Amtssprachen der Organe der Europäischen 
Gemeinschaft er neben seiner oder seinen eigenen für die Ausstellung der Bestätigung 
zulässt. Die Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Mitgliedstaaten befugten Person 
zu beglaubigen. 
 
(3) Der Partei, die in einem Mitgliedstaat eine Entscheidung vollstrecken will, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt wurde, darf wegen ihrer 
Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens eines inländischen Wohnsitzes oder 
Aufenthaltsorts eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es 
auch sei, nicht auferlegt werden. 
 
 
Artikel 21 
 
Verweigerung der Vollstreckung 
 
(1) Auf Antrag des Schuldners wird die Vollstreckung vom zuständigen Gericht im 
Vollstreckungsmitgliedstaat verweigert, wenn die als Europäischer Vollstreckungstitel 
bestätigte Entscheidung mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in einem 
Mitgliedstaat oder einem Drittland ergangen ist, sofern 
 
a) die frühere Entscheidung zwischen denselben Parteien wegen desselben 
Streitgegenstands ergangen ist und 
 
b) die frühere Entscheidung im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangen ist oder die 
notwendigen Voraussetzungen für ihre Anerkennung im Vollstreckungsmitgliedstaat erfuellt 
und 
 
c) die Unvereinbarkeit im gerichtlichen Verfahren des Ursprungsmitgliedstaats nicht geltend 
gemacht worden ist und nicht geltend gemacht werden konnte. 
 
(2) Weder die Entscheidung noch ihre Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel 
dürfen im Vollstreckungsmitgliedstaat in der Sache selbst nachgeprüft werden. 


	

